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Nichtamtliche Lesefassung der 
 

Hafengebührenordnung der Gemeinde Altwarp für den Hafen 
Altwarp 
 
vom 05.12.20191 
 
 
Pkt. 1  Arten der Gebühren 

Gemäß der Hafengebührenordnung der Gemeinde Altwarp werden im Einzelnen nachfolgende 
Gebühren für die Nutzung des Hafens sowie des Hafengeländes festgelegt. 

1. Abstellgebühren für Boote (Winterlager) 
2. Gebühren für Betriebskosten 
3. Gebühren für die Aufstellung von festen Gedenk- und Werbetafeln u. ä. 
 
 
Pkt. 2  Gebührenerhebung und Fälligkeit der Gebühren  

1. Die Pflicht zur Entrichtung der Gebühren entsteht mit der Benutzung des Hafens sowie des 
Hafengeländes. 
 

2. Die Gebühren sind mit ihrer Entstehung fällig. 
 

3. Die Gebühren sind an die Stadt Eggesin, als geschäftsführende Gemeinde des Amtes „Am 
Stettiner Haff“, vertreten durch die Stadtkasse zu zahlen. Geldannahmestelle ist das 
Hafenbüro am Hafen Altwarp. 

 
 
Pkt. 3  Abstellgebühren für Boote 

1. Die Abstellgebühren für Boote (01.10. – 31.03.),  
auf dem Freigelände des Hafens, betragen im Monat je Boot    25,00 € 
 

2. Die Abstellgebühren für Boote (01.10. – 31.03.),  
unter überdachten Flächen des Hafens, betragen im Monat je Boot  50,00 € 
 

3. Das Abstellen von Bootstrailern im öffentlichen Hafenbereich ist in der Zeit von            
01.04. – 30.09. nicht gestattet. 
 

4. Der Berechnung erfolgt immer auf den ganzen Monat. 
 

5.  Die Nutzung von Winterstellflächen im Hafenbereich ist jährlich bis zum 31.08. schriftlich bei 
der Hafenbehörde zu beantragen. 

 
 
Pkt. 4  Gebühren für die Benutzung von Versorgungseinrichtungen 

- Für die Nutzer von Wasserfahrzeugen (Tageslieger) sind die Betriebskosten mit der 
Zahlung des Liegegeldes beglichen (siehe Hafengebührensatzung). 

 
- Durch die Nutzer von Wasserfahrzeugen (Dauerlieger) ist eine Betriebskostenpauschale 

von 25,00 €/Jahr zu entrichten. 
 
- Die Stromverbrauchsmessung für gewerbliche Wasserfahrzeuge erfolgt über die 

eingebauten Verbrauchsmesser. Die Zählerstände sind bis spätestens 01.12. eines Jahres 
im Hafenbüro oder bei der Hafenbehörde zu melden. 
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- Die Stromverbrauchsmessung für gewerbliche Nutzer erfolgt über die eingebauten 
Verbrauchsmesser. Die Zählerstände sind bis spätestens 01.12. eines Jahres im Hafenbüro 
oder bei der Hafenbehörde zu melden. 

 
- Die Nutzung der E-Ladestation am Hafen Altwarp ist im Hafenbüro zu erfragen. 
 
- Die Bereitstellung von Trinkwasser erfolgt für die Nutzer von Wasserfahrzeugen (Tank-

Befüllung) an den vorhandenen Wasseranschlüssen. Das Waschen der Boote mit Trink-
wasser ist nicht gestattet! 

 
- Die Bereitstellung von Trinkwasser für gewerbliche Nutzer erfolgt über die vorhandenen 

Wasseranschlüsse mit eingebauten Verbrauchszählern. Hierüber erfolgt die Abrechnung 
von Trink- und Abwasser. Die Zählerstände sind bis zum 01.12. des Jahres im Hafenbüro 
oder bei der Hafenbehörde zu melden. 

 
 
Pkt. 5  Gebühren für die Aufstellung von festen Gedenk- und Werbetafeln o. ä. 

Für die Aufstellung von fest verbauten Gedenktafeln, Werbetafeln o. ä. im Hafenbereich wird 
eine jährliche Gebühr von 50,00 € erhoben. 
 
 
Pkt. 6  Inkrafttreten 

Diese Hafengebührenordnung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die derzeit gültige 
Gebührenordnung außer Kraft. 


